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Zielsetzung 

Mit dem Förderprogramm in der Priorität 3, im Spezifischen Ziel 8, Maß-

nahme 2 „Unterstützungsleistungen für Kooperationszusammen-

schlüsse“ im Rahmen des EFRE/JTF Programms NRW 2021-2027 einer 

Circular Economy sollen die gewerbliche Wirtschaft und das Handwerk 

bei der Steigerung der Ressourceneffizienz und der Transformation hin 

zu einer Circular Economy durch die Entwicklung zirkulärer Geschäfts-

modelle unterstützt werden. Auf diese Weise sollen Unternehmen ihre 

Wettbewerbsposition steigern können und Nordrhein-Westfalen sich als 

Standort für eine umweltschonende, ressourceneffiziente Produktions-

weise und nachhaltiges Wirtschaften etablieren.  

Gefördert werden die Ausgaben für fachliche und organisatorische Un-

terstützungsleistungen für Kooperationszusammenschlüsse von mindes-

tens fünf KMU mit dem Ziel der Entwicklung und Verwertung eines zirku-

lären Geschäftsmodells entlang einer Wertschöpfungskette. Zur Koordi-

nation und organisatorischen und fachlichen Unterstützung beauftragen 

die kooperierenden KMU einen qualifizierten Dienstleister.  

Im EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 zielen die Unterstützungsleis-

tungen für Kooperationszusammenschlüsse in der Circular Economy auf 

das Spezifische Ziel „Förderung des Übergangs zu einer ressourceneffi-

zienten Kreislaufwirtschaft“ ab. Die Förderung erfolgt auf Grundlage der 

Förderrichtlinie „Ressourceneffizienz und Circular Economy“. 

Für dieses Förderangebot stehen in der Förderperiode 2021-2027 Mittel 

aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und 

des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Kooperationszusammenschlüsse von mindesten fünf 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aller Branchen, die einen ex-

ternen Dienstleister beauftragen, der mit den Unternehmen innerhalb ei-

nes befristeten Zeitraums von max. vierundzwanzig Monaten an unter-

nehmensübergreifenden Beiträgen zur Circular Economy arbeitet. Zu-

wendungsfähig ist neben der Koordination eines externen Dienstleisters, 

auch die Erstellung von Potenzial- und Machbarkeitsanalysen sowie wei-

tere Unterstützungsleistungen für den Kooperationszusammenschluss. 
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Auftragnehmer können z.B. Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsförde-

rungen, Verbände oder Beratungsunternehmen und andere sein.  

Die externen Dienstleister sowie ihre Partnerunternehmen und verbun-

dene Unternehmen dürfen nicht unmittelbar an dem zu erstellenden zir-

kulären Geschäftsmodell beteiligt werden und müssen unabhängig von 

den beteiligten KMU sein (vgl. Artikel 2.3 der Förderrichtlinie Ressour-

ceneffizienz und Circular Economy). Bei den Leistungen des beauftrag-

ten Dienstleisters handelt es sich um Dienstleistungen, die nicht fortlau-

fend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden 

oder zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben des Unternehmens gehö-

ren, wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder 

Werbung.  

Gemäß Artikel 9 Absätze 2-4 der Verordnung (EU) 2021/1060 können 

Vorhaben über das EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 gefördert 

werden, wenn sie mit den Grundsätzen der Geschlechtergleichstellung, 

der Nichtdiskriminierung und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 

Nationen vereinbar sind. Dies ist im Antragsverfahren darzustellen. 

Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt ist ein Konsortium als Gesellschaft des bürgerlichen 

Rechts (GbR) gemäß §§ 705 ff. BGB, dass aus mindestens fünf kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU nach der EU-Definition) besteht, die 

ihren Sitz oder eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen haben. 

Eine Einschränkung auf bestimmte Technologiefelder und Branchen be-

steht nicht. 

Die Größenklasse des Unternehmens bestimmt sich gemäß der Empfeh-

lung (EU) Nr. 2003/361 der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-

nehmen (ABl. Nr. L 124 vom 20.05.2003 S. 36) in der jeweils geltenden 

Fassung. Demnach sind Unternehmen förderfähig, wenn sie weniger als 

250 Personen beschäftigen und entweder einen Jahresumsatz von 

höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder die Jahresbilanzsumme sich auf 

höchstens 43 Mio. Euro beläuft. 

Weitere Partnerinnen und Partner - auch aus anderen Regionen – kön-

nen zusätzlich teilnehmen (z.B. Forschungseinrichtungen, Hochschulen 

oder Verbände).  
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Wie wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die fachliche und organisatori-

sche Unterstützungsleistung für Kooperationszusammenschlüsse durch 

einen externen Dienstleistenden. Auf Grundlage der FöRL Ressour-

ceneffizienz und Circular Economy (5.3.3) beträgt die Förderung bis zu 

80 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben. Die Ausgaben bemes-

sen sich entweder nach den entstandenen und bei der Durchführung des 

Vorhabens entrichteten förderfähigen Kosten oder pauschal mit 1.200 € 

pro vom externen Dienstleister geleistetem Tagewerk. 

Die De-minimis Zuwendungen an die teilhabenden Unternehmen werden 

nur gewährt, wenn die Ausgaben für den Dienstleister insgesamt mind. 

250.000 Euro betragen bzw. die Leistung mindestens 209 Tagewerke 

umfasst. Die Höhe der Zuwendungen beträgt insgesamt bis zu 350.000€.  

Antragstellung 

Anträge sind über das Antragsportal EFRE.NRW.Online beim Landes-

amt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) einzu-

reichen. Diese leiten die Anträge zur fachlichen Bewertung an die Effi-

zienzagentur (EFA) weiter. Die EFA prüft, ob die Projektplanungen mit 

den Zielsetzungen der Förderung und den vom Begleitausschuss festge-

legten Kriterien im Einklang stehen und wird eine fachliche Stellung-

nahme zu den vorgelegten Projektanträgen erstellen, die das LANUK als 

zwischengeschaltete/ bewilligende Stelle (ZgS) zugeleitet wird.  

Die Prüfung der Anträge auf Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit erfolgt 

durch die bewilligende Stelle in der Reihenfolge des Eingangs. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung. Die ZgS 

entscheidet nach dem Eingang der vollständigen Antragsunterlagen so-

wie aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen verfügbarer 

Haushaltsmittel. 

Eine vollständige Antragstellung ist vorbehaltlich der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel, letztmalig am 31. Dezember 2026 möglich. 

  

https://efre-online.nrw.de/efre-portal
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Weitere Informationen und Ansprechpersonen 

Weitere Informationen über das Förderangebot Ressourceneffizienzbe-

ratung finden Sie unter LANUK.NRW.DE 

Bitte nutzen Sie das inhaltliche Beratungsangebot der Effizienz-Agentur 

NRW:  

Effizienz-Agentur NRW 

Dr.-Hammacher-Straße 49 

47119 Duisburg 

Herr Andreas Kunsleben 

E-Mail: aku@efanrw.de 

Tel.: 0203/37879-30 

 

 

Zur konkreten Antragstellung und zu förderrechtlichen Fragen berät das 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) 

Online finden Sie Informationen unter: LANUK.NRW.DE 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen  

(LANUK) 

Fachbereich 17 

Leibnizstr. 10 

45659 Recklinghausen 

Herr Jansen-Kaiser 

E-Mail: LutzErhard.Jansen-Kaiser@lanuk.nrw.de 

Tel.: 02361/305- 2762 

 

Herr Tscharki 

E-Mail: Muhmand.Tscharki@lanuk.nrw.de 

Tel.: 02361/305- 3297 

https://www.lanuk.nrw.de/service/foerderprogramme/kooperationszusammenschluesse
mailto:aku@efanrw.de
https://www.lanuk.nrw.de/service/foerderprogramme/kooperationszusammenschluesse
mailto:LutzErhard.Jansen-Kaiser@lanuk.nrw.de
mailto:Muhmand.Tscharki@lanuk.nrw.de
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Rechtliche Grundlagen 

Das Land gewährt Zuwendungen für die beschriebenen Zuwendungs-

zwecke nach Maßgabe dieser Förderbekanntmachung sowie folgender 

Rechtsgrundlagen in der jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung gültigen 

Fassung: 

• EFRE/JTF Rahmenrichtlinie NRW vom 7. November 2023 

 

• §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 26. April 1999 sowie den Verwaltungsvorschrif-

ten zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 

 

• Verordnung (EU) 2021/1060 vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen 

Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung und weiterer Fonds 

 

• Verordnung (EU) 2021/1058 vom 24. Juni 2021 über den Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds 

 

• Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 

der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-

markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

 

• Verordnung (EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 über die An-

wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 

 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 

Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundvorhaben im Forschungs-, Ent-

wicklungs- und Innovationsbereich vom 13. Dezember 2023 

•  

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der 

Ressourceneffizienz und Circular Economy in der gewerblichen Wirt-

schaft und im Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen (FöRL 

Ressourceneffizienz und Circular Economy) 

 

  

https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33929
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/27976
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/27976
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33532
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33532
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/de
https://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/de
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33967
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33967
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33967
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33976
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33976
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33976
https://recht.nrw.de/taxonomy/term/33976
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Die EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW geht den Verwaltungsvorschriften 

zu den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung sowie den Regelun-

gen der Förderrichtlinien vor, soweit sie diesen widerspricht oder sie er-

gänzt.  

Die bewilligende Stelle entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-

messens auf Basis der geltenden Bestimmungen im Rahmen der verfüg-

baren Haushaltsmittel. Die Förderung erfolgt als Projektförderung im 

Wege der Ausgabenerstattung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung be-

steht erst mit Bestandskraft des Zuwendungsbescheides. 

Antragstellende erklären sich im Fall der Förderung mit der Aufnahme in 

die Liste der Vorhaben gemäß Artikel 49 Absätze 3 und 4 der Verordnung 

(EU) 2021/1060 einverstanden. 
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Disclaimer 

Der Text wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag der Lan-

desregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Er darf weder von 

Parteien noch von Wahlwerbenden oder Wahlhelfenden während eines 

Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 

gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die 

Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Untersagt ist gleich-

falls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Ver-

wendung dieses Dokuments durch Parteien oder sie unterstützende Or-

ganisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 

bleibt davon unberührt. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und 

in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger 

zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste-

henden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-

nahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden 

werden könnte. 

 

 

 

Impressum 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Emilie-Preyer-Platz 1  
40479 Düsseldorf  
 
 

Redaktion 

Referat VIII A 1 - Circular Economy, Effizienz-Agentur NRW, Haushalts- 

und Querschnittsaufgaben 

 

Bildnachweis 

© shutterstock/Chadchai Krisadapong 

Stand 

04.05.2026 


